
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/6/22 1Ob5/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1993

Norm

EO §253

Rechtssatz

Eine Pfändung wird nicht schon allein deshalb unwirksam, daß der Vollstrecker die Pfändung an einer anderen Stelle

oder an einem anderen Ort vornimmt als ihm aufgetragen wurde, oder daß er Sachen pfändet, die sich nicht in der

Gewahrsame des Verpflichteten befinden.

Entscheidungstexte

1 Ob 5/93

Entscheidungstext OGH 22.06.1993 1 Ob 5/93
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